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Sonnabend den 26. April.
e e e n kke

Bekanntmachungen.
Steckbrief. Jn der Nacht vom 6. zum 7. d. M. iſt der unten näher bezeichnete Handarbeiter Gottlob

Linke aus Spergau, welcher im hieſigen Kreisarbeitshauſe eine einjährige Detention wegen Vagabondirens zu ver
büßen hat, aus demſelben entwichen und hat er dabei eine grauleinene Jacke, Nr. 70, eine dergl. Hoſe Nr. 17, ein
blaues Hemd und ein Paar Schuhe entwendet.

Signalement.

laue Alle Sicherheitsbehörden werden deshalb erſucht, auf den Linke zu
vigiliren, ihn im Betretüngsfalle zu verhaften und wegen Diebſtahls zur Unterſuchung zu ziehen und mich event. davon
zu benachrichtigen.

Geburts und Wohnort Spergau, Alter 45 Jahr, Größe 5 Fuß 6 Zoll Haare und Augen-
braunen ſchwarz, Augen braun, Naſe und Mund gewöhnlich, Bart ſchwarz, Geſicht oval, Statur groß, beſondere

Kennzeichen fehlen.
Bekleidet iſt der Linke mit den entwendeten oben genannten Kleidungsſtücken.

Merſeburg, den 23. April 1862. Der Königliche Landrath Weidlich.
Bekanntmachung. Die Vorſchriften der Amts-
blatts Verordnung vom 27. Juli 1858 (A. B. S. 236)

über das Halten von Hunden und die Beaufſichtigung der-
ſelben werden leider immer noch nicht gehörig beachtet.
Insbeſondere wird darüber geklagt, daß zu oft Hunde mit

ins Feld genommen werden und dann unbeaufſichtigt um
herlaufen.

Wir machen daher auf die allegirte Amtsblatts Ver-
ordnung und insbeſondere darauf aufmerkſam daß Hunde,
welche, ohne in der Nähe ihres Herrn ſich zu befinden oder
ſonſt ohne ſpecielle Aufſicht im Felde betroffen werden,
ohne Weiteres getödtet werden können.

Die Befolgung dieſer Vorſchriften wird ſtreng über
wacht und das Wegfangen unbeauffichtigter und mit den
vorgeſchriebenen Zeichen und dem Maulkorbe nicht verſehener

Hunde regelmäßig fortgeſetzt werden.
Merſeburg, den 24. April 1862.

Der Magiſtrat.
Jn dem Concurſe über das Vermögen des Kaufmanns

Adolph Kühn von hier iſt der Rechtsanwalt Wetzel hier-
ſelbſt zum definitiven Verwalter der Maſſe ernannt worden.

Merſeburg, den 17. April 1862.
Königl. Kreisgericht.

Der Commiſſarius des Concurſes.
Zur Verpachtung der Gräſereien im Schutzbezirk Mer-

ſeburg ſteht Termin auf
Montag den 5. Mai e., von Vormittags 9 Uhr ab,
im Hoſpitalgarten vor Merſeburg an.

Schkeuditz, den 24. April 1862.
Königliche Oberförſterei.

Jn Nr. 4 zu Schortau bei Mücheln iſt eine
Stute mit Füllen zu verkaufen.

Zwei Läuferſchweine ſind zu verkaufen Todten
gräbergaſſe Nr. 444.

en

Bekanntmachung.
Das Graſen und Diſtelſtechen in den Kornfeldern hie-

ſiger Flur iſt von jetzt an ſtreng unterſagt.
Merſeburg, den 26. April 1862.

Das Feldecomiteé.

Haus- Verkauf. SVor meinem Umzuge nach Cöthen beabſichtige ich
mein in hieſiger Stadt in guter Lage gelegenes brauberech-
tigtes Backhaus worin ſeit länger als 70 Jahren die
Bäckerei ſchwunghaft betrieben wurde, mit allem Zubehör
inel. zweier Drehrollen ſofort aus freier Hand zu verkaufen.

Merſeburg, den 23. April 1862.
Franz Fuchs,Bäckermeiſter S melegeſſ Nr. 542.

Feld- Verkauf.
Jch beabſichtige mein durch die beendigte Separation

zwiſchen den rothen Brücken und den Gerichtsrain Nr. 203
gelegtes Feld, 2 Morgen 95 Ruthen Flächen Jnhalt, ſo
fort aus freier Hand zu verkaufen.

Franz Fuchs,
Bäckermeiſter.

Grundſtücks- Verkauf.
Die Frau Tiſchlermeiſter Größner hierſelbſt beab-

ſichtigt die ihr zugehörigen zwei Viertellandes Feld in hie-
ſiger Stadtflur, wofür ihr jetzt zwei Pläne von zuſammen
16 Morgen 152 Ruthen unter Nr. 281 und 290 der Karte
an der LeungaOckendorfer Grenze ausgewieſen ſind, im
Wege der Licitation zu verkaufen.

Zur Entgegennahme der Gebote habe ich am
Sonnabend den 3. Mai d. J., Nachm. 4 Uhr,

im Kaffeehaus zum Herzog Chriſtian Termin anberaumt.
Merſeburg den 24. April 1862.

Hunger, Juſtiz Rath und Notar.
Dienſtag iſt friſches Lichtebier in der Stadt

Brauerei zu haben. C. Berger.

See

S



Wahl der Wahlmänner für das Haus der
Abgeordneten. Die Wahl der Wahlmänner erfolgt

nach der Verordnung vom 30. Mai 1849 und nach dem
Reglement vom 4. October 1861. Hiernach iſt jeder ſelbſt
ſtändige Preuße, welcher das 24. Lebeysjahr vollendet und
nicht den Vollbeſttz der bürgerlichen Rechte verloren hat,
in der Gemeinde, worin er ſeit 6 Monaten ſeinen Wohn
ſitz oder Aufenthalt hat, ſtimmberechtigter Urwähler, inſofern

er nicht aus öffentlichen Mitteln Armen Unterſtützung erhält.
Die Urwähler- werden nach Maßgabe der von ihnen zu
entrichtenden Einkommen Grund und Gewerbeſteuer in
3 Abtheilungen getheilt. Zur dritten Abtheilung gehören
auch diejenigen Urwähler, welche keine Steuer zahlen Jede
Abtheilung wählt ein Dritttheil der zu wählenden Wahl
u Die dritte Abtheilung wählt zuerſt, die erſte zu

Die Stimmgebung erfolgt zum Protocoll.
Auf jede Vollzahl von 250 Seelen ſoll Ein Wahl

mann gewählt werden. Die Bevölkerung der hieſigen Ge
ſammtſtadt beträgt nach der im vorigen Jahre erfolgten
amtlichen Zählung mit Einſchluß des Militairs 12, 330
Seelen.Es ſind ſomit in unſerer Stadt 49 Wahlmänner zu
wähl en. Um die Wahl derſelben zu bewirken, haben wir
unter Berückſichtigung der Seelenzahl die Geſammtſtädt in
10 Wahlbezirke eingetheilt. Die Abgrenzungen der Bezirke,
die Wahllocalien und die Wahlvorſteher ſind aus der bei-
gefügten Zuſammenſtellung zu entnehmen.

In jedem der Wahlbezirke 1, 6, 7, 8, 9 und 10 ſind
Sechs Wahlmänner, von i Abtheilung zwei, in jedem
der Wahlbezirke 2, 3 und 4 Drei Wahlmänner, von jederIbwellung Einer in dem 5. Wahlbezirke dagegen Vier,
Einer von der dritten, Zwei von der zweiten und Einer
von der erſten Abtheilung zu wählen.

Die Wahlmänner werden von jeder Abtheilung aus
der Zahl der ſtimmberechtigten Urwähler des betreffenden
Bezirks ohne Rückſicht auf die Abtheilung gewählt.

Die Abtheilungs- Liſten ſind für jeden Wahlbezirk von
uns aufgeſtellt und Erinnerungen dagegen innerhalb der
vorgeſchriebenen Zeit nicht erhoben worden.

Wir werden in jedes Wohnhaus ein gedrucktes Exem
plar äbliefern laſſen, welches der Hauswirth den darin
wohnenden Urwählern vorzulegen hat.

Däs Wahlgeſchäft findet nach höherer Beſtimmung
am 28. d. M. ſtatt. Daſſelbe beginnt in allen Wahl-
bezirken unſerer Stadt Vormittags um 9 Uhr. Die in den
Abtheilungoliſten verzeichneten Urwähler werden hierdurch
eingeladen, ſich in den beſtimmten Localen zur angegebenen
Zeit pünktlich und zahlreich einzufinden.

Abweſende können in keiner Weiſe durch Stellvertreter
oder ſonſt an der Wahl Theil nehmen.

Discuſſionen dürfen in der Wahlverſammlung nicht
ſtattfinden.

Merſeburg den 15. April 1862.
Der Magiſtrat.

Wablbezirke, Wablloeale, Wablvorſteher.
Der

auf Wehr Local der Wahl. Wahl Vorſteher. Stellvertreter.
Nr. häuſer.

Hans Nr.
11128m. Herzog Chriſtian „Regierungsrath Jordan. Oeconomie-Commiſſarius Schulze.
2 128n. 190 Schießhaus. Magiſtrats-Aſſeſſo or Helke. Kreisgerichtsrath Knauth.
3 191--243 Saal des Rathhauſes. Magiſtrats- Aſſeſſor Kieſelbach. Geheimer Rechnungsrath Wiegner.4 244--343 Frankſches Kaffeehaus. Stadtverordneten Vorſteher Juſtiz Magiſtrats Aſſeſſor Stollberg.

rath Hunger.
5 314--378 Riſchgarten. Regierungsrath Reymann. Kreisgerichtsrath Gentzſch.
6 379--489 Thüringer Hof. Kreisgerichtsrath Panſe. Fabrikant Peterſen.
7 490--582 Caſino. Bürgermeiſter Seffner. Kreisgerichtsrath Brummer.
8 583--741 Funkenburg. Stadtverordneter, Regierungs-Secre- General Commiſſions Regiſtrator

tair Roſtock. Carſſow.9 712840 Schloßgarten -Salon. Beigeordneter Karlſtein. Regierungsrath v. Breitenbauch.
10 841---962 Hoſpitalgarten. Stadtverordneter, Oeconom Becker. Fabrikant Hüne.

Chäringiſche Eiſenbahn
Am 28. April er werden zu dem um 5 Uhr Morgensvon Leipzig abgehenden Perſonenzuge II. der Thüringiſchen

Bahn Billets zum einfachen Preiſe in Leipzig nach den
Stationen Merſeburg, Weißenfels, Teuchern Zeitz, Naum-
burg, Köſen und Erfurt ausgegeben werden, welche an
demſelben Tage zur Rückſahrt mit allen fahrplanmäßigen

Zügen mit Ausnahme der Schnellzüge berechtigen.
Erfurt, den 24. April 1862.

Die Direction
der Thüringiſe chen E iſenbahn- Geſ ellſ chaft.

Zu verkaufen ſind im Einzelnen nicht unter e Berl.
Scheffel etliche Wispel wohlſchmeckende weiße mehliche
Rio Frio- Kartoffeln zum Preiſe à Berl. Scheffel 20 Sgr.

Abzulaſſen durch C. Heydenreich, wohnhaft beim
Seilermeiſter Bergmann am Markt.

Bekanntmachung.
Zum bevorſtehenden Jahrmarkt auf dem Neumarkt

empfehle ich mein ſchön ausglaſirtes Brat- und Kochgeſchirr

und bitte ein nen nd r Publikum um ge-
wisten Sur2 u C. MahlTopfermeiſſer, aus Sltſed.

ne Lieitation.Der Anbau an das Schulhaus zu Großgöhren, wel

cher 600 Thaler veranſchlagt iſt, ſoll Dienſtag dyn 13. Mai,
Nachmittags 2 Uhr, in der Schenke zu Großgöhren an
den Mindeſtfordernden verlicitirt werden. Zeichnung und
Koſten Anſchlag liegen bei dem hieſigen Kirchenrendanten
von heute an zur Einſicht aus.

Großgöhren, den 17. April 1862.
Die Baudeputirten.

Logis- „Vermiethung. Vom Mai ab iſt Stube
nebſt Kammer mit oder ohne Meubles, event. mit Pferde-
ſtall zu vermiethen und ſogleich zu beziehen.

Deconom Wirth, Roßmarkt 506.
Kartoffeln in Scheffeln und Wispeln beim

Oeconom Wirth, Roßmarkt 506.
9 Fl. 2 Sgr., 14 Fl. 1 Thlr., derA p felwein, Anter v. e e S

ganz vorzüglich, à Flaſche 3 SgrBorsdorſer, Le n e Ton n
Aufträge werden gegen Baarſending oder Nachnahme

beſtens effectuirt:
Berlin. F. A. Wald, Hausboigteiplat Nr. 7.

2)

3)

a
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ſchädigung nicht berechtigt:

Bekanntmachung,
die Grundſteuer Veranlagung betreffend.

Das Geſetz vom 21. Mai 1861 betreffend die für
die Aufhebung der Grundſteuerbefreiungen und Bevorzu-

gungen zu gewährende Entſchädigung, ſichert, ſofern die
anderweite Regelung der Grundſteuer eine Erhöhung des
bisher gezahlten Betrages zur Folge hat, eine jedoch nach
Höhe und Art verſchiedene Entſchädigung zu:

1) den Beſitzern ſolcher ländlichen oder ſtädtiſchen Grund
ſtücke, welchen die Grundſteuerbefreiung oder Bevor-
zugung mittelſt eines läſtigen Vertrags oder mittelſt
eines für das einzelne Gut oder Grundſtück, oder für
mehrere namhaft gemachte Güter oder Grundſtücke
ertheilten ſpeciellen Privilegiums vom Staate ver-
liehen iſt, oder welche den Nachweis ſichern, daß
ihrem Gute oder Grundſtücke aus einem andern
Titel des Privatrechts der Rechtsanſpruch auf Steuer
freiheit oder Bevorzugung dem Staate gegenüber zur
Seite ſteht,

2) den Beſitzern ſolcher zu Abgaben an den Domainen-
oder Forſtfiscus verpflichteten Güter oder Grundſtücke,
denen entweder ein Anſpruch auf Steuerfreiheit oder
Bevorzugungen nach der Beſtimmung zu 1 zuſtehen,
oder in deren Domainen Abgaben zugleich eine Grund
ſteuer enthalten iſt,

3) den auf Grund ällgemeiner ſtaats vder provinzial
rechtlicher Beſtimmungen im Beſitze der Grundſteuer-
befreiung oder Bevorzugung befindlichen ländlichen
Grundbeſitzern.

Zu den unter Nr. 3 genannten gehören insbeſondere:
a) die Beſitzer der unter den Benennungen: Standes-

herrſchaften Ritterbeitrags, Kanzlei, Lehn, Frei,Kloſter-, Stiftsgüter u. ſ. w. vorkommenden Güter,

ſofern dieſelben entweder ganz grut idſteuerfrei ſind,
oder keine eigentliche Grundſteuer, ſondern an deren
Stelle nur einen beſtimmten Geldbetrag Lehn-
pferdegeld, Allodificationsſteuer, Ritterdienſtgeld, Do
nativ u. a. in. zu entrichten haben, oder nur
mit einem Theile der zu dem derzeitigen Gutsumfange
gehörigen Grundſtücke der landesüblichen Steuer unter
liegen, oder endlich zu einer anderen, grundſätzlich
geringeren Grundſteuer als die derſelben Grundſteuer
verfaſſung unterwörfenen Grundſtücke bäuerlicher Art,
herangezogen ſind,

b) die Beſitzer der von den zub a. gedachten Gütern
ſteuerfrei oder mit einer Bevorzugung abgetrennten

Grundſtücke
e) die Beſitzer ſolcher Grundſtücke, welche, zwar nicht

aus den oben unter Nr. und 2 gedachten Gründen,
wohl aber aus beſonderen Gründen bisher von der
Grundſteuer frei geblieben ſind.

Dagegen ſind den unter Nr. 3 genannten Beſitzern
nicht beizurechnen und daher zu einem Anſpruch auf Ent-

3) die Beſitzer derſehgen Grundſtücke, welche den be-
ſtehenden Vorſchriften entgegen ohne Uebernahme

eines verhältnißmäßigen Grundſteuerantheils, vonandern bereits landesüblich beſteuerten Grundſtücken
abgetrennt und dadurch thatſächlich ſteuerfrei geſtellt

ſind wohin namentlich die bei Separationen den
Hütungsberechtigten gewährten Abfindungen gehören,

b) die Beſitzer ſolcher Güter und Grundſtücke, deren
thatſächliche Steuerfreiheit ſchon nach der im Merſe

vurger Kreiſe gültigen Grundſteuerverfaäſſung nicht zu
Recht beſteht, vielmehr nach den Grundſätzen der letz-
teren zu jeder Zeit ohne Entſchädigung aufgehoben
werden konnte.

Jndem die Ermittelung der Entſchädigungsſummen
dem weiteren Verfahren vorbehalten bleibt, kommt es für

jetzt nur darauf an, diejenigen Beſitzer ländlicher (d. h.

aller der Grund und nicht der Gebäude Steuer unter
liegender) Grundſtücke kennen zu lernen, welche einen An
ſpruch auf Entſchädigungen zu haben vermeinen.

Es werden daher die geſammten Grundbeſitzer des
Merſeburger Kreiſes aufgefordert, ihre etwaigen Entſchädi
gungsanſprüche nunmehr anzumelden und zwar ſind dieletzteren von den Gemeindeangehörigen binnen 3 Wochen

und ſpäteſtens bis zum 17. Mai e. bei den Gemeinde
vorſtänden, die angemeldeten aber von dieſen, ingleichen
die etwaigen Anſprüche von den Jnhabern ſelbſtſtändiger
Gutsbezirke bis zum 7. Juni e. dei dem unterzeichneten
VeranlagungsCommiſſar ſchriftlich anzubringen widrigen
falls die durch eine ſpätere Anmeldung erwachſenden Koſten

den Säumigen zur Laſt fallen.Zugleich mit der Anmeldung haben diejenigen Beſitzer,

welche eine Befreiung oder Bevorzugung aus den oben
unter Nr. 1 und 2 aufgeführten Gründen behaupten, die
Verträge, Privilegien oder ſonſtigen Urkunden, auf welche
der Anſpruch gegründet wird, im Original oder in be
glaubter Abſchrift einzureichen auch diejenigen Grundſteuern

oder grundſteuerartigen Abgaben, welche von den betreffen-
den Grundſtücken bisher entrichtet ſind, genau anzugeben.

Dieſe Bekanntmachung hat übrigens keinen Bezug auf
die Grundſtücke S icher Jnſtitute und milder Stiftungen;
ſoweit dieſe bisher ſteuerfrei waren, bleiben ſie auch künftig
unbeſteuert.

Merſeburg den 19. Aprib 1862.
Der Königliche Veranlagungs Commiſſarius, Oecdnomie

und Speeial- Commiſſarius
chulz.

Friſchgeſchlachtetes ausgezeich-d netes Voigtländer Ochſenfleiſch dasPfund 3 Sgr. 9 Pf. bei
Furlüus Beyer, Fleiſchermſtr.

Mein Lager von Tapeten Goldleiſten in
modernſtem e halte ich zu billigſten
Preiſen à Fuß 8 Pf. bis 4 Sar beſtenscapſohlen.

Ferd. König, Tapezirer und Decorateur,
Gotthardtsſtraße Nr. 145.

Etabliſſements Anzeige.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum

zeige ich hiermit ergebenſt an daß ich mich am
hieſigen Orte als

Sattler und Wagenbauer
etablirt habe.Bei vorkommendem Bedarf die reellſte und

pünktlichſte Bedienung verſichernd, bitte ich um
geneigtes Wohlwollen ganz ergebenſt.

Merſeburg, den 25. April 1862.
Guſtav Jftiger jun,

Roßmarkt Nr.
Reparaturen in allen in mein Fach ſchla-

genden Artikeln ſowie Polſterarbeiten werden
ſchnell und gut ausgeführt.

Sonnta ſit den 27. AprilTanzmuſik in Weuſchan,
wozu ergebenſt einladet C. Pohle.
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Das Schirm- Geſchäft von Bruno Meiling
erlaubt ſich zum Jahrmarkt ſein gut ſortirtes Lager von

Regen- und Sonnenschirmen und en tout cas
in den neueſten Muſtern beſtens zu empfehlen.

Reparaturen und neue Bezäüge ſchnell und billig.

eeeeeeeeeerrrrrrrrrrreeeeeeeAen dte Kronengeiſt in Hrer e

R(Quintessenz Bau de Cologne) T Driginalſte 2 Thlr. 15 Sgr.
oewährt ſich als köſtliches Riechwaſſer und als herrliches medicamentöſes Unterſtützungsmittel, wie
z. B. bei Kopfweh, Migräne und Zahnſchmerzen dem Waſchwaſſer beigemiſcht, ſtärkt und belebt
es Kopf und Augen und verleiht der Haut elaſtiſche Weichheit und jugendliche Friſche.

Bruno Meiling,
Burgſtraße Ecke der Apothekergaſſe.

Séèringuier
à Originalflaſche 12 Sgr.

Nicht minder empfehlenswerth und rühmlichſt anerkannt iſt das

Kräuterwurzel- Oel des Dr. Béringuier

angewandt.

(in Flaſchen, für mehrere Monate ausreichend, à 7 Sgr.)
zur Erhaltung, Stärkung und Verſchönerung der Haupt und Barthaare, wird dieſer balſamiſche Kräuter-
Extract namentlich auch beim Ausfallen und zu frühzeitigen Ergrauen der Haare mit überraſchendem Erfolge

A. z

mit beſtens.
Auch bin ich mit allen männlichen und weiblichen

reichlich verſehen und erlaſſe ſolche billigſt.

die ergebene Anzeige, daß ich mich als Tuchdecatirer und
Kleiderreiniger hier etablirt habe. Es werden bei mir alle
Stoffe aufs Schönſte appretirt und decatirt, Shawls und
Umſchlagetücher gewaſchen und gepreßt, Herren und Da
menkleider aufs Sauberſte gewaſchen und von allen Flecken
gründlich gereinigt. Gefärbte und gewaſchene Thibets,
Twills und Camelots erhalten ihren natürlichen, milden
Glanz. Jch bitte um gütige Beachtung.

Meine Wohnung iſt: große Rittergaſſe 164 (in dem
Fiſcherſchen Hauſe). H. ZJielke,

Tuchſcheerermeiſter.

S 2Geſchäfts Anzeige.
Einem hohen Adel, ſowie einem geehrten

hieſigen und auswärtigen Publikum die ergebene
Anzeige, daß ich mit der Einrichtung meines
Geſchäfts vollſtändig zu Ende bin und daſſelbe
in allen Artikeln aufs Beſte aſſortirt habe, und
empfehle ſolches bei vorkommendem Bedarf zur
gütigen Beachtung. Hochachtungsvoll

C. G. Mörichs,. Klempnermſtr.,
Burgſtraße Nr. 289.

Münchener Bockbier
das Seidel 3 Sgr., empfiehlt

Aug. W. Marmisoh.

Ia

Alleinverkauf für Merſeburg bei Gustav ots.

e Enmpfehlung.
Zur geneigten Abnahme meiner vorhandenen gebrauchten und noch gut erhaltenen

WMeubles, vorzüglich eines ſehr großen Kleiderſchranks von Eichenholz,
ſophas und verſchiedene andere Sophas, mehrerer großer Tafeln u. ſ. w., empfehle ich hier

Kleidungsſtücken

Den geehrten Bewohnern Merſeburgs und Umgegend

v

9
un

n
n

n

gut gehaltener Eck

W. MühlIe, Saalgaſſe 403,
der Riſchmühle gegenüber.

791.674 W haler.
vertheilt in I4,800

2c. 2c. bis abwärts zu Thlr. 3. 13 bietet die reich aus-
geſtattete

am 21. und 22. Mai
beginnende, von der freien Stadt Frankfurt errichtete
und garantirte große

Alle Gewinne werden 14 Tage nach der Ziehung plan-
mäßig in Silber in allen Städten Deutſchlands durch mich
ausbezahlt und amtliche Ziehungsliſten prompt und gratis
allen auswärtigen Loosinhabern zugefertigt, bei Einſendung

von Thlr. 3. 13 Sgr. für ein ganzes Loos,

1. 22 halbesan die mit dem Verkauf dieſer Looſe conceſſionirte Effecten-
Handlung vonPncob Strauss in Frankfurt a. M.

Ausverkauf.
Die vom Herrn Theuerkorn übernommenen Cigarren

verkaufe ich 25 Stück mit 3 Sgr., um gänzlich damit zu
räumen.

Zugleich empfehle ich mein aufs Vollſtändigſte ſortirtes
Lager von echten Bremer und Hamburger Cigarren,
Nauch- und Schnupftaback, wie ſämmtliche Material-
Waaren dem geehrten Publikum zur geneigten Abnahme
zu billigſt geſtellten Preiſen.

Merſeburg den 24. April 1862..
Theodor ZJahn.

(Hierzu eine Beilage.)

Prämien von Thlr. 114,286,
57,143, 28,571, 17,142, 14,286, 2 mal 8571, 6857, 5714,

Geld verloosun.
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unter welcher ſo oft und neuerdings in den letzten

Peilage zum 34. Stück des Merſehurger Rreisblatts 1862.

Zur gütigen Beachtung. Einem geehrten hie-
ſigen und auswärtigen Publikum die ergebene Anzeige,
daß ich dieſen Jahrmarkt auf dem Neumarkt abermals mit
einer großen Auswahl der neueſten Facons von Stroh-
hüten, ausgeputzt und unausgeputzt, franzöſiſchen Bändern,
Blumen und Federn und allen in dieſes Fach einſchlagen
den Artikeln beſuche. Wiederverkäufer erhalten beſondern
Rabatt. Stand wie gewöhnlich vis à vis dem Kaufmann
Herrn Zimmermann.

Ch. Reindel aus Weißenfels.

Omnibuslinie Merſeburg Leipzig.
Um den vielſeitig an uns geſtellten Wünſchen Rechnung

zu tragen, fahren wir von Merſeburg den 26. April bis
auf Weiteres täglich früh 5 Uhr ab. Station: Stadt Leipzig.

Leipziger Omnibus- Geſellſchaft.
Dr. Heine.

Dietze, Betriebsinſpector.

Neue

große Geldverlooſung
von

1 Million Thaler,
in welcher nur Gewinne gezogen werden,

von der Staats Regierung garantirt,
Ein Original-Loos koſtet 4 Thlr. Pr. Ert.
Ein halbes do. e
Unter 16,500 Gewinnen befinden ſich Haupt-

treſſer:

250,000 Mk., 150,000 Mk., 100,000 Mk.,
50,000 Mk., 25,000 Mk., 20,000 Me., 15,000
Mk., 6 mal 12,500 Mk., 10,000 Mk., 7500 Mk.,
3 mal 5000 Mk., 4 mal 3750 Mk., 5 mal 3000
Mk., 80 mal 2500 Mk., 85 mal 1000 Mk., 105
mal 500 Mk. c. c.
Beginn der Ziehung am 12. kommenden Monats.

Meine allbekannte und beliebte Geſchäfts
Deviſe iſt:

„Gottes Segen bei Cohn“

J

N

a

W

Monaten 3 mal der größte Haupttreffer bei mir
gewonnen worden.

Auswärtige Aufträge mit Rimeſſen oder gegen
Poſtvorſchuß, ſelbſt nach den entfernteſten Gegen
den, führe ich prompt und verſchwiegen aus und
ſende amtliche Ziehungsliſten und Gewinngelder ſo-
fort nach Entſcheidung zu.

Laz. Sams. Cohn,
Banquier in Hamburg.

Funkenburg.
Sonntag den 27. April, Nachmittag 3 Uhr, Concert.

Bei ungünſtiger Witterung im Saale.
Scheider, Stabstrompeter.

e e JThüringer Hof.
Sonntag den 27. April Abends 7 Uhr, Concert,

nachher Tänzchen. Scheider, Stabstrompeter.
Berichtigung. Jn der Bekanntmachung der im vorigen Stück

d. Bl zu Wahlmännern in Vorſchlag gebrachten Urwählern ſoll es
im 5. Wahlbezirk 3. Abtheilung nicht Schneidermſtr, ſondern Schmiede
meiſter Vogel sen. heißen.

e

Jn der heutigen Verſammlung der von den conſti-
tutionellen und conſervativen Urwählern erwählten Ver
trauensmänner wurde beſchloſſen die nachverzeichneten Ur-
wähler als Wahlmänner in Vorſchlag zu bringen.

Jm 1. Wahlbezirke
für die 3. Abtheilung Heinrich Exius, Rechnungsrath,

d Eiſenhut, Faſanenmeiſter a. D.,
2 7. nſelm Dreikluft, Fabrikant,

Friedrich Klemm, Schlofſermſtr.,
Auguſt Schäfer, Kreistaxator,
Eduard Krüger, Ober u. Geh. Reg. Rath.

Jm 2. Wahlbezirke
für die 3. Abtheilung Kutzſchan, Schuhrnachermſtr.,
e e 2., Wilhelm Elten, Reg. u. LandesOeconomierath,

e 1. Auguſt Leißring, Maurermſtr.
Jm 3. Wahlbezirke

für die 3. Abtheilung Auguſt Prall, Handſchuhmachermſtr,
e e 2., Ferdinand Wiegner, Geh. Rechn. Rath,
e Carl Hahn, Apotheker.

Jm 4. Wahlbezirke
für die 3. Abtheilung Magiſtr. Aſſeſſor Stollberg,

Vitz, Rechtsanwalt,
Frank, Gaſtwirth.
Jm 5. Wahlbezirke

für die 3. Abtheilung Eduard Gentzſch, Kr. Gerichtsrath,
Wilh. Henkel, Böttchermſtr.,

z 2. Schumpelt, Glaſermſtr.,
1. Wagner, Rechtsanwalt.

Jm 6. Wahlbezirke
für die 3. Abtheilung Wilh. Panſe, Kr. Gerichtsrath,

Fried. Oels, Ger. Comm. Regiſtrator,
Adalbert Karo, Reg. u. Schulratb,
Wilh. Jacob, Oeconom.
Jm 7. Wahlbezirke

für die 3. Abtheilung Wilh. Brummer, Kr. Gerichtsrath,
Anton Schulze, Böttchermſtr.,
Anton Engelhardt, Poſamentier,
Fried. Wilh. Naumann, Maler.
Jm 8. Wahlbezirke

für die 3. Abtheilung Agatz Carſſow, Gen. Comm. Regiſtrator,
Carl Roſtock, Reg. Secretair,
Carl Höne, Kreis-Steuer-Einnehmer,
Carl Heine, Ziegeldeckermſtr.

Jm 9. Wahlbezirke
für die 3. Abtheilung von Hanſen, Rittmeiſter,

Paul Gruner, Paſtor,
e 2. von Breitenbauch, Reg. Rath,

e 1. Chriſt. Wilke, Lieut. a. D.

3 2.
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Jm 10. Wahlbezirke
für die 3. Abtheilung Julius Trömer, Reg. Secr. u. Hauptm. a. D.,

Franz Piotrowicz, Schloßgärtner,
Samuel Kops, Zimmermeiſter,
Glaß, Lehrer.

Merſeburg, den 23. April 1862.
Die Vertrauensmänner der conſtitutionellen und

conſervativen Urwähler.

Anfrage.
Wie kommt es, daß der Caſtellan der hieſigen Klein

Kinder-Bewahranſtalt nicht überall hingeht und um milde
Beiträge für die Anſtalt bittet, indem derſelbe wie wir
in Erfahrung gebracht haben, allſonntäglich ein Verzeichniß
der Hochzeiten und Kindtaufen von der Kirche erhält.

Es würde dieſes, wenn es richtig verfolgt würde, ge
wiß von weſentlichem Vortheil für die ſehr zweckmäßige
aber arme Anſtalt ſein.

Merſeburg, den 24. April 1862.
Meyer,

J. A.
der Pathen bei der Kindtaufe des Drechslermſtr. Mühle hier.

2

Eine ſolide herrſchaftliche Köchin mit guten Zeugniſſen
ſucht unter beſcheidenen Anſprüchen zum erſten Mai oder
Juli einen weiteren Dienſt. Näheres Ständehaus zwei
Treppen.
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Am Sonntage Quaſimod. (27. April) predigen
Vormittags Nachmittags:Domkirche Herr Diac. Opitz. Herr Adj. Frobenius.Stadtkirche Herr Paſtor Heineken. Herr Diae. Buſch.

Neumarktskirche Herr Paſtor Dreiſing.
Altenburger Kirche Herr Paſter Gruner.
Sta e eie Früh 7 Uhr Beichte und Abendmahl Herr Paſtor

Heineken.

Schwurgericht zu Naumburg.
(Fortſetzung.)

Das letztere mußte daher entweder mittelſt eines falſchen
Schlüſſels oder mittelſt Gewalt geöffnet ſein und dies hatte
ohne Zurücklaſſung von Spuren geſchehen können, da das
Schloß ſo leicht war, daß man nur mit einem Meſſer et
was ſtark zwiſchen das Brett des Kaſtens, an welchem ſich
das Schloß befand, und das Brett des Pultes, in welches
der Schließriegel eingreift, zu drücken braucht, um das
Herausſpringen des letzteren und damit die Oeffnung des
Kaſtens zu bewirken.

Der Anzeklagte verblieb heute bei ſeinen frühern An-
gaben und beſtritt wiederholt die Anwendung von Gewalt
bei Eröffnung des einen Pultfaches. Seiner Angabe nach
war das Schloß, als er den Schlüſſel hineingeſteckt und
denſelben habe herumdrehen wollen aufgegangen. Er be-
merkte, es könne ſein, daß das Schloß nicht recht zuge-
ſchloſſen geweſen wäre.

Der Zeuge, Gaſtwirth Richter, wiederholte ſeine frühere
Ausſage und bemerkte, daß der Schloßriegel mit einem
Meſſer oder einem dergleichen Jnſtrumente ſich niederdrücken
haſſe.

Nach verhandelter Sache verneinten die Geſchworenen
den erſchwerenden Umſtand, Anwendung von Gewalt beim
Oeffnen des fraglichen Pultfaches. Mildernde Umſtände,
die der Angeklagte beanſpruchte, wurden von den Geſchwo-
renen nicht anerkannt.

Der Angeklagte wurde wegen einfachen Diebſtahls im
wiederholten Rückfalle mit 2 Jahren Zuchthaus und Stellung
unter Polizeiaufſicht auf 1 Jahr beſtraft.

Dritter Fall.
Der Handarbeiter Karl Schulze aus Eßmannsdorf

war wegen Urkundenfälſchung und Unterſchlagung angeklagt.
Am 24. November v. J. erſchien bei dem Bäckermſtr.

Gebhardt in Artern ein fremder Menſch und überreichte ihm
einen an ihn addreſſirten Brief folgenden Jnhalts:

„wären Sie nicht ſo gut und borgten mir 10 Thlr. Geld,
blos auf 8 Tage, ſo will ich Sie es wieder geben mit
dem größten Danke c.

Leonore Gärtner zu. Eßmannsdorf.“
Obgleich Gebhardt anfänglich Bedenken trug dem Frem-

den das Darlehn für die ihm ſehr wohl bekannte Eleonore
Gärtner mitzugeben ſo ließ er ſich dennoch von ſeiner Ehe-
frau hierzu bewegen, nachdem der Fremde eine Beſcheinigung
über den Empfang des Geldes ausgeſtellt und mit Fried-
rich Vondra unterſchrieben hatte. Außerdem übergab Geb-
hardt ihm noch 4 Thlr. zur Ablieferung an die verehel.
Gärtner mit einer ſchriftlichen Benachrichtigung, daß ihr
Ehemann dieſes Geld ihm früher gegeben habe, mit. Es
ſtellte ſich jedoch bald heraus daß jener Brief gar nicht
von der verehel. Gärtner hergerührt und daß ſie weder die
10 Thlr. noch das Schreiben des Gebhardt- mit 4 Thlr.
empfangen habe. Als der Ueberbringer des Briefes wurde
der Arbeiter Karl Schulze in Eßmannsdorf ermittelt. Der
ſelbe legte nach anfünglichem Leugnen ein Geſtändniß ab,
den Brief fälſchlich gefertigt und dem Bäcker Gebhardt über-
bracht, auch die von dieſem empfangenen 14 Thlr. für ſich
verwendet zu haben. Er war auch heute geſtändig.

Da man allerſeits über Vorhandenſein mildernder Um-
ſtände einig war, bedurfte es der Mitwirkung der Geſchwo-
renen bei der Verhandlung der Sache nicht.

Der Angeklagte wurde dem Antrage des Staatsan

walts gemäß mit 3 Monaten Gefängniß und 10 Thlr.
Geldbuße event. noch 7 Tage Gefängniß und Unterſagung
der bürgerlichen Ehrenrechte auf ein Jahr beſtraft.

Mittwoch den 2. April.
Vorſitzender: AGRath Liebaldt Beiſitzer: die KGRäthe

Neubaur und Rudloff; die GAſſ. Rohland und von
Wulffen. Staatsanwaltſchaft: GAſſ. Eichel. Ge-
richtsſchreiber: KGSecr Engelberg.

Geſchworene: Kammfabrikant Franz, Mühlenbeſitzer Apel,
Rechtsanwalt Vitz, Maurermſtr. Kallmayer, Magiſtr.
Aſſ. Stöber, Fabrikbeſ. Riebeck, Reg. Rath Zakrzewki,
Ortsrichter Vogel, Buchdruckereibeſ. Sieling, Erbrichter
Gneiſt, Wollhändler Zinn, Lohgerbermſtr. Spangenberg.

Die verehel. Handarbeiter Jacob, Friederike geb. Dö
ring von Lützen 43 Jahr alt, bereits 2 mal wegen
Diebſtahls beſtraft war wegen ſchweren Diebſtahls im
wiederholten Rückfalle angeklagt.

Die Handarbeiter Gottfried Ebert'ſche Familie in Lützen
wohnte mit der Handarbeiter Jacob'ſchen Familie in einem
und demſelben Hauſe eine Treppe hoch. Jede dieſer Fa
milie hatte auf dem Boden einen Lattenverſchlag inne,
deren Thüren durch Vorlegeſchlöſſer verwahrt wurden.
Während der Erntezeit im Sommer v. J. hatten die Ebert-
ſchen Kinder öfter Aehren geleſen und ihr Vater hatte dieſe
geſammelten Aehren, 10 bis 12 Bunde, in ſeinen Verſchlag
gelegt. Das Vorlegeſchloß dieſes Verſchlags hielt Ebert
regelmäßig verſchloſſen und er hatte den Schlüſſel dazu in
einem Tiſchkaſten ſeiner Wohnſtube liegen. Am 23. Auguſt
v. J. verließ Ebert mit ſeiner ganzen Familie das Haus,
verſchloß ſeine Wohnſtube und nahm den Stubenſchlüſſel
mit ſich. Während ſeiner Abweſenheit begab ſich die un
verehel. Wilhelmine Kindler, deren Eltern auch in dem
Hauſe wohnen, einmal auf den Boden und bemerkte beim
Hinaufſteigen, wie die verehel. Jacob in der geöffneten Thür
des Ebert ſchen Lattenverſchlags ſtand und die Hände voll
Aehren hatte. Sobald die verehel. Jacob des Mädchens
anſichtig wurde, rief ſie ihr zu, ſie möge doch einmal nach
ſehen wer ſo eben in ihre Stube gegangen ſei. Das
Mädchen kam dem Auftrage nach, fand aber Niemand vor.
Bei ihrer Rückkehr war der Ebert'ſche Verſchlag wieder ver
ſchloſſen und die Jacob ſtand in ihrem eigenen Verſchlage
mit Zuſammenbinden von Aehren beſchäftigt, deren ſie
gleichfalls dort liegen hatte.

Als Ebert nach Hauſe zurückgekehrt war, ſetzte die
Wilhelmine Kindler ihn von ihren Wahrnehmungen in
Kenntniß. Er überzeugte ſich, daß das Vorlegeſchloß vor
dem Verſchlage noch verſchloſſen und unverſehrt war und
war deshalb der Anſicht, daß die verehel. Jacob mit ihrem
eigenen Stubenſchlüſſel, welcher, wie ſich ergab, auch die
Ebert ſche Stubenthür ſchloß, die letztere geöffnet und den
Schlüſſel zum Lattenverſchlage aus dem Tiſchkaſten hervor-
geholt habe. Er fand, daß einzelne größere Aehrenbindel
aufgebunden und die kleineren in Unordnung waren. Da
er die Bunde vorher nicht gezählt hatte, ſo vermochte er
nicht beſtimmt anzugeben was ihm entwendet war.

Die verehel. Jacob, welche wegen eines mittelſt An
wendung eines falſchen Schlüſſels verübten Dieaſtahls an-
geklagt war, leugnete heute ebenſo wie in der Vorunter-
ſuchung hartnäckig, den Ebert'ſchen Lattenverſchlag geöffnet
und daraus Aehren entwendet zu haben. Sie wollte nicht
gewußt haben daß der Schlüſſel zu dem Lattenverſchlage
des Ebert in einem Tiſchkaſten der Wohnung deſſelben zu
liegen pflege und daß ihr Stubenſchlüſſel die Ebert'ſche
Stube ſchließe. Sie behauptete, die Wilhelmine Kindler
ſage ihr aus Bosheit nach, ſie in dem Ebert'ſchen Latten-
verſchlage betroffen zu haben. Daß ſie ſich an jenem Tage
in ihrer eigenen Bodenkammer befunden und ſich mit ihren
dort liegenden Aehren beſchäftigt habe, gab ſie als richtig zu.

(Fortſetzung folgt.)

Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk.
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